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Jahrgang 1945

„Es gibt wirklich viele Situationen, da bietet sich ein schneller Vergleich an,

anstatt noch ewig weiterzuprozessieren. Das macht mir Freude. Man ta‐

riert das aus, rechnet das genau aus, man fügt die Prozesschancen hinzu.

Und das ist dann oft für die Parteien, ich merke das jedenfalls, auch für die

Banken, so nachvollziehbar, dass sie auch mitmachen. Man muss es aufar‐

beiten und darlegen. Das ist teilweise eine Menge Arbeit, aber mein Ein‐

druck ist, es lohnt sich. Denn es wird dann auch oft von den Banken akzep‐

tiert.“

 

Kurzvita

Jura-Studium

1964 bis 1969 in Frankfurt am Main, München und Washington, D. C.

Abschluss

1973 Promotion

1974 zweite juristische Staatsprüfung

Tätigkeiten

1974 bis 1979 Richter am Landgericht Frankfurt am Main

1979 bis 1989 Referent im Hessischen Ministerium der Justiz in unterschiedlichen

Fachabteilungen

1981 Ernennung zum Richter am OLG unter weiterer Abordnung in das Hessische

Ministerium der Justiz

Ab 1986 Prüfer im ersten juristischen Staatsexamen

1990 bis 1996 Vizepräsident des Landgerichts Hanau

1996 bis 2000 Präsident des Landgerichts Fulda
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Von 2000 bis 31. Mai 2010 Präsident des Landgerichts Hanau

Seit 2003 auch stellvertretendes Mitglied des Hessischen Staatsgerichtshofs
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